
Nachtrag IV zum Geschäftsreglement des Stadtparlaments  
vom 14. September 2004

1
 

vom 15. September 2015
 

 

 

I. Das Geschäftsreglement des Stadtparlaments vom 14. Septem-
ber 2004

1
 wird wie folgt geändert: 

 3. Abstimmungen 

 a) Allgemeines (neu vor Art. 84) 

 b) Abstimmung mit elektronischer Abstimmungsanlage  

(neu vor Art. 88bis) 

Stimmabgabe Art. 88bis (neu) 
1
 Abgestimmt wird mit der elektronischen Abstimmungsanlage. 

2
 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Abstimmung 

ohne elektronische Abstimmungsanlage. 

Bekanntgabe des 
Ergebnisses 
a) Anzeige 

Art. 88ter (neu) 
1
 Abstimmungsergebnis und Abstimmungsverhalten werden 

sichtbar gemacht. 
2
 Die Präsidentin bzw. der Präsident gibt das Abstimmungser-

gebnis bekannt. 

b) Namensliste Art. 88quater (neu) 
1
 Abstimmungsergebnis und Abstimmungsverhalten werden in 

Form einer Namensliste ausgedruckt. 
2
 Die Namensliste wird öffentlich zugänglich gemacht. 

 

 c) Abstimmung ohne elektronischer Abstimmungsanlage  

(neu vor Art. 88quinquies) 

Voraussetzungen Art. 88quinquies (neu) 
Ohne die elektronische Abstimmungsanlage wird abgestimmt: 
a) in besonderen Fällen auf Anordnung der Präsidentin bzw. des 

Präsidenten; 
b) wenn die Abstimmungsanlage ihren Dienst versagt. 

 Art. 102 lit. fbis (neu) 
f
bis

) die Namenslisten, wenn elektronisch abgestimmt wurde; 
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II. Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten. 
 
 

 
St.Gallen, 15. September 2015 
 
 
Im Namen des Stadtparlaments 
Der Präsident: 
Thomas Meyer 
 
Der Ratssekretär: 
Manfred Linke 

 


